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Checkliste für die Praxis: So funktioniert die Abrechnung bei 
Patienten, die im Ausland krankenversichert sind 
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Abrechnung  
nach GOÄ  

Für die ärztliche Behandlung von Patienten, die im Ausland krankenversichert sind 
und während ihres Aufenthalts in Deutschland erkranken, bestehen je nach Her-
kunftsland des jeweiligen Patienten unterschiedliche Abrechnungsmodalitäten, die 
wir Ihnen im Folgenden näher erläutern. Drei Checklisten für die Praxis ermöglichen 
dabei einen schnellen Überblick über die einzelnen Schritte von der Erfassung bis 
zur Abrechnung. 
 

I. Patienten aus den Staaten des europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) und der Schweiz: Europäische Krankenversicherungskarte 

Patienten aus den Staaten des europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz 
haben Anspruch auf alle Leistungen, die sich während ihres Aufenthalts in Deutsch-
land als medizinisch notwendig erweisen. Das heißt: Eine unmittelbar erforderliche 
medizinische Versorgung (z.B. Virusinfektion), aber auch beispielsweise eine fort-
laufende Versorgung chronisch Kranker oder eine ggf. anstehende Früherken-
nungsuntersuchung, die nicht bis zur Rückkehr in das Heimatland aufgeschoben 
werden kann. Um seinen Anspruch nachzuweisen, legt der Patient eine Europäi-
sche Krankenversicherungskarte oder eine Ersatzbescheinigung vor. 

II. Patienten aus Staaten mit bilateralem Abkommen über Soziale Si-
cherheit: Abrechnungsschein 

Patienten, die auf Basis eines bilateralen Abkommens über Soziale Sicherheit An-
spruch auf Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft haben, können ebenfalls bei 
einem Aufenthalt in Deutschland ärztliche Hilfe beanspruchen. Der grundsätzliche 
Unterschied zu Patienten aus den EWR-Staaten und der Schweiz besteht darin, 
dass sich Patienten aus Staaten mit bilateralem Abkommen mit dem Anspruchs-
nachweis ihrer heimischen Krankenkasse zunächst an eine von ihnen gewählte 
deutsche Krankenkasse wenden müssen. Auch der Umfang der Leistungen ist deut-
lich eingeschränkter. Es sind nur solche Behandlungen durchzuführen, die unauf-
schiebbar sind.  

Die Krankenkasse stellt einen entsprechenden Abrechnungsschein aus, auf dem 
Einschränkungen des Leistungsspektrums („Für sofort notwendige Leistungen“) 
vermerkt sind. Fehlen diese Zusätze auf dem Abrechnungsschein, kann auch eine 
weitergehende Behandlung durchgeführt werden.  
 

III. Patienten, die keinen bzw. nicht den richtigen Anspruchsnachweis 
vorlegen: Vergütung nach GOÄ 

Bei Patienten, die keinen bzw. nicht den richtigen Anspruchsnachweis vorlegen 
können, sind Sie berechtigt und verpflichtet, nach GÖA zu berechnen.  
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I. Checkliste für die Praxis: Patienten aus den Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) und der Schweiz  

(1) Ein Patient aus einem EWR-Staat oder der Schweiz legt zur Behandlung  

o eine gültige Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC)  

o oder eine Ersatzbescheinigung (PEB)  

o sowie einen Identitätsnachweis (Reisepass oder Personalausweis) vor. 

(2) Sie kopieren die EHIC bzw. die PEB und den Identitätsnachweis des Patienten 
jeweils zweimal.  

Alternativ – z.B. wenn keine Möglichkeit besteht, die Dokumente zu kopieren – 
tragen Sie die Daten in das Muster 80 (Dokumentation des Behandlungsan-
spruchs von im Ausland Versicherten) ein, das Sie anschließend abstempeln 
und unterschreiben. 

(3) Der Patient füllt das Muster 81 (Erklärung des Patienten) aus und unterschreibt 
es. Hier gibt er auch die von ihm gewählte deutsche Krankenkasse an.  

(4) Sie ziehen die Praxisgebühr von 10,- Euro ein und beginnen mit der Behand-
lung. 

(5) Senden Sie eine Kopie der EHIC/PEB und die Kopie des Identitätsnachweises 
(alternativ Muster 80) sowie das Muster 81 möglichst schnell an die vom Patien-
ten gewählte Krankenkasse. Die Zweitkopie/Durchschläge verbleiben bei Ihnen 
und müssen zwei Jahre lang aufbewahrt werden. 

(6) Sie rechnen die Kosten für die Behandlung mit Ihrer KV nach den Regelungen 
des Ersatzverfahrens ab, d.h.: 

o Sie stellen einen Abrechnungsschein (Muster 5) aus. 

o Ins Adressfeld tragen Sie nur Namen, Vornamen und Geburtsdatum 
sowie die gewählte Krankenkasse ein. 

o In das Feld „Status“ fügen Sie die Ziffer „10007“ ein. 

Zusätzlich sind für die Fotokopien die EBM-Ziffer 40144 und für die Versendung 
der Unterlagen die EBM-Ziffer 40120 berechnungsfähig. 

 
 
 

Verordnungen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln: Erfolgen auf den üblichen Formu-
laren. Im Adressfeld tragen Sie unter „Status“ die Ziffer „10007“ ein.  
 

Krankenhausbehandlungen: Sie tragen auf dem Einweisungsschein (Vordruckmus-
ter 2) den Namen der aushelfenden deutschen Krankenkasse und im Statusfeld die 
Ziffer „10007“ ein. 
 

Überweisungen: Sie tragen im Statusfeld die Nummer „10007“ ein. Bei Patienten, die 
sich nur vorübergehend in Deutschland aufhalten, ist auch die voraussichtliche Aufent-
haltsdauer anzugeben. Für den weiterbehandelnden Arzt gelten die vorher beschrie-
benen Regelungen entsprechend. 
 

Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit: Sie stellen eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung (Vordruckmuster 1) wie für in Deutschland gesetzlich Versicherte aus. Der Pati-
ent bekommt das Original sowie die Durchschrift zur Vorlage beim Arbeitgeber und der 
Krankenkasse. Sie brauchen keine Durchschrift an die aushelfende deutsche Kranken-
kasse weiterzuleiten.  
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II. Checkliste für die Praxis: Patienten aus Ländern mit bilateralem Ab-
kommen über Soziale Sicherheit  

Ein Patient, der auf Basis eines bilateralen Abkommens über Soziale Sicherheit An-
spruch auf Leistungen bei Krankheit oder Mutterschaft hat, kann ebenfalls bei seinem 
Aufenthalt in Deutschland ärztliche Hilfe beanspruchen. Der Leistungsumfang ist je-
doch deutlich eingeschränkter als bei Patienten aus EWR-Staaten oder der Schweiz. 
Es sind nur solche Behandlungen durchzuführen, die unaufschiebbar sind.  

Checkliste für die Praxis: 

(1) Ein Patient aus einem Land mit bilateralem Abkommen kommt in die Praxis  
und legt einen Abrechnungsschein der gewählten deutschen Krankenkasse vor.  

(2) Sie prüfen die Dringlichkeit der Behandlung und achten auf die Behandlungs-
einschränkungen, die auf dem Abrechnungsschein notiert sind. 

(3) Sie erfassen den Abrechnungsschein. 

(4) Sie ziehen die Praxisgebühr von 10,- Euro ein und beginnen mit der Behand-
lung. 

 
Verordnungen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln: Erfolgen auf dem Arzneiverord-
nungsblatt (Vordruckmuster 16). Im Adressfeld tragen Sie unter „Status“ die Ziffer 
„10007“ ein. Bitte weisen Sie den Patienten darauf hin, dass Heil- und Hilfsmittel ggf. 
vor der Lieferung von der gewählten deutschen Krankenkasse genehmigt werden 
müssen. 
 

Krankenhausbehandlungen: Sie tragen auf dem Einweisungsschein (Vordruckmus-
ter 2) die im Abrechnungsschein von der aushelfenden deutschen Krankenkasse an-
gegebene Statusnummer ein.  
 

Überweisungen: Eine Überweisung zu einem weiteren Arzt ist nur zulässig, wenn der 
Patient eine Versichertenkarte der aushelfenden deutschen Krankenversicherung vor-
legt. 
 

Bei Patienten mit Abrechnungsschein bescheinigen Sie die Notwendigkeit anderweiti-
ger ärztlicher Behandlung auf einem Rezept (Muster 16). Dieses Rezept muss der Pa-
tient bei der aushelfenden deutschen Krankenkasse vorlegen, dann bekommt er wie-
der einen Abrechnungsschein und kann einen weiteren Arzt aufsuchen.  
  

Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit: Sie stellen eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung (Vordruckmuster 1) wie für in Deutschland gesetzlich Versicherte aus. Der Pati-
ent bekommt das Original zur Vorlage beim Arbeitgeber. Die Durchschrift leiten Sie an 
die aushelfende deutsche Krankenkasse weiter.  
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III. Checkliste für die Praxis: Patienten, die keinen bzw. nicht den richti-
gen Anspruchsnachweis vorlegen  

Wenn ein Patient keine gültige Europäische Krankenversicherungskarte bzw. Ersatz-
bescheinigung und den Identitätsnachweis oder einen Abrechnungsschein vorlegt, sind 
Sie berechtigt und verpflichtet, vom Patienten eine Vergütung nach GOÄ zu fordern.  

Checkliste für die Praxis: 

(1) Der Patient kommt in die Praxis und legt keinen bzw. nicht den richtigen An-
spruchsnachweis vor.  

(2) Sie informieren den Patienten, dass er sich an eine gesetzliche Krankenkasse 
seiner Wahl wenden kann, um ggf. einen Anspruchsnachweis (EHIC/PEB, Ab-
rechnungsschein, Krankenversichertenkarte) zu erhalten, wenn mit seinem 
Heimatland ein entsprechendes Sozialversicherungsabkommen besteht. 

Auch Patienten, die ihren Leistungsanspruch mit einer anderen Bescheinigung 
nachweisen (z.B. Muster E 112 oder E 121), müssen nach wie vor zuerst zur 
Krankenkasse. Dort erhalten Sie einen Abrechnungsschein.   

(3) Reicht der Patient den Anspruchsnachweis innerhalb von 10 Tagen nach der 
ersten Inanspruchnahme nach, sind Sie verpflichtet, dem Patienten das Hono-
rar zu erstatten. 

(4) Wenn Sie dem Patienten Ihr Honorar privat (auf Basis der GOÄ) in Rechnung 
stellen, können auch Arznei-, Heil- und Hilfsmittel nur auf Privatrezept verordnet 
werden. 
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Europäische Krankenversicherungskarte (Muster) 

 
 

Formular „Bescheinigung als provisorischer Ersatz für die Europäische 
Versicherungskarte“ (Muster, Originalgröße DIN A4) 

 


